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Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bunde-s

LÆCZ27.-

(N1-.142.) Verordnung- betreffend die Einführung des Gesetzeswegen Besteuerung des

Braumalzes vom 4. Juli 1868. und des Gesetzes,betreffenddie Besteuerung
des Branntweins, vom 8. Juli 1868. in Mecklenburg,Lauenburg,Lübeck
und Preußischenund HamburgischenGebictstheilen. Vom 29. Juli 1868.

Wir Wilhelm, Von Gottes Gnaden KönigVVU Preußen&c-

verordnen auf Grund der Gesetzewegen Besteuerungndes
Braumal es und wegen

Besteuerungdes Branntweins in verschiedenenzum orddeutschen unde gehören-
den Staaten und Gebietstheilenvom 4., beziehungsweise8. Juli 1868., im Namen
des NorddeutschenBundes, was folgt:

Das Gesetzwegen Besteuerung des Braumalzes in verschiedenenzum Nord-

deutschenBunde gehörendenStaaten und Gebietstheilen vom 4. Juli 1868.

(Bundesgesetzbl.S. 375.), und das Gesetz, betreffenddie Besteuerungdes Brannt-
weins in verschiedenenzum NorddeutschenBunde gehörendenStaaten und Gebiets-

theilen, vom 8. Juli 1868. (Bundesgesetzbl.S. 384.) treten in dem Groß-
herzogthumMecklenburgiSchwerin,dem GroßherzogthumMeckleuburg-Stre1itz,.
dem HerzogthumLauenburg, dem Gebiete der freien und Hansestadt Liibeck,.den

bisher vom Zollverein ausgeschlossenenTheilen der RegierungsbezirkePotsdam
und Stettin und dem am 11. Februar 1868. dem Zollvereme angeschlossenen
Theile des Gebietes der freien und HansestadtHamburg am 11. August d. J.
in Wirksamkeit

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes - JnsiegeL

GegebenBad ,Ems, den· 29. Juli 1868.

(jl«.s.) Wilhelm.
Gr. v. BismarckiSchö-nhauseu.

Bandes-Gesetzb1. 1868. 67 (Nk. l43.)

Ausgegeben zu Berlin den 10. August 1868.«
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(Nr. 143.) Vertrag zwischendem Norddeutschen Bunde und Hessen, die Besteuerung des

Branntweins und Biers in dem nicht zum NorddeutschenBunde gehörigen
Theile des GroßherzogthumsHessen betreffend. Vom 9. April 1868.

SeineMajestätder König von Preußen,im Namen des NorddeutschenBun-

des, und Seine KöniglicheHoheit der Großherzogvon

gessen
und bei Rhein,

von der Absicht geleitet, die Beschränkungendes- freien erkehrs zu beseitigen,
welchedaraus hervorgehen,daß im GroßherzogthumHessender Branntwein und

das Bier nicht derselbenBesteuerung unterliegen, welche in Preußen, Sachsen,
den Staaten des ThüringischenZoll- und Handelsvereins, Braunschwei , Olden-

burg und den mit Preußen im engeren Verein stehendenLändern besteht,haben
über die Besteuerun des inländischenBranntweins und Biers in dem nicht zum
Norddeutschen Bun e gehörigenTheile des GroßherzogthumsHessenVerhand-
lungen eröffnenlassenund zu Bevollmächtigtenernannt, und zwar:

Seine Majestät der König von Preußen:
«

AllerhöchstihrenGeheimen Ober-Finanzrath Friedrich Leopold
Henning und

AllerhöchstihrenGe eimen Ober-Finanzrath Friedrich Wilhelm
Alexander cheele,

SeinäåhKöniglicheHoheit der Großherzogvon Hessen und bei
em:

AllerIchstilhdrenGeheimenOber-Steuerrath Ludwig Wilhelm
wa ,

von welchenBevollmächtigten,unter dem Vorbehalte der Ratisikation,folgender
Vertrag abgeschlossenworden ist. »

Artikel 1.

Jn dem nicht zum Norddeutschen Bunde ehörigenTheile des Groß-
herzogthums He en soll die Besteuerung »desin ändischenBranntweins nach
Maaßgabeder orschriften, welchein den Im Eingangegenannten Staaten des

NorddeutschenBundes bestehen, sowohl denSteuersätzen,den Erhebungs- und

Kontrolformen, als den administrativen Bestimmungennach, von demselbenZeit-
punkteab — jedochnicht vor dem 1. Juli 1868. — eintreten, von welchemanl
dieselbein dem zum- NorddeutschenBunde gehörigenTheile des Großherzogthums
Hesseneingeführtwird.

Artikel 2.

Abänderungenund Ergänzunen der hinsichtlichder Besteuerung des in-

ländischenBranntweins m den un ingangegenanntenStaaten bestehendenge-

sek-
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setzlichenund administrativenVorschriften,welchenachMaaßgabeder Artikel 35.

und 37. der Verfassung des NorddeutschenBundes beschlossenwerden möchten
und demzufolgeauch für die GroßherzoglichHessischeProvinz Oberhessen,sowie
für Castel und Costheim,in Wirksamkeittreten, werden gleichzeitigund leich-
mäßigauch in den übrigenTheilen des GroßherzogthumsHessenin Ausfügrung
gebrachtwerden.

Artikel 3.

Durch die Besteuerungder Branntweinfabrikation soll ein Steuerbetrag
von 19X16Silbergrofchenfur das PreußischeQuart Branntwein von 50 Prozent
Alkoholstärkenach Tralles gesichertbleiben.

Artikel 4.

Mit der Einführung der im Artikel 1. bezeichnetenBesteuerung in den

nicht zum NorddeutschenBunde gehörigenTheilen des GroßherzogthumsHessen
tritt zwischendiesenTheilen und den derselbenBesteuerung unterliegendenLändern
des NorddeutschenBundes völligeFreiheit des Verkehrs mit Branntwein, auch
nach nähererBestimmung des Artikels 6. eine Gemeinschaft der Einnahme aus

der inneren Besteuerungdes Branntweins ein.

Artikel 5.

Hinsichtlichder Erhebung und Verwaltung sollen in Bezug auf die Brannt-

weinsteuer die Bestimmungen des Artikels 36. der Verfassungdes Norddeutschen
Bundes auch für die nicht zum NorddeutschenBunde gehörigenGroßherzoglich
HessischenLandestheileniaaßgebendsein. .

"

Nicht minder findendie Bestimmungen des Zollkartels vom 11. Mai 1838.

auf die gemeinschaftlicheSteuer vom inländischenBranntwein Anwendung.
Die Einrichtung der Verwaltun« und der Erlaß der administrativen An-

ordnungen wird zur Ausführungder erabredungenim Artikel 1. durch beider--

seits ernannte Kommissarienvorbereitet werden.

Artikel 6.

Die Einnahmen, welche von der Besteuerung der Branntweinbereitung,
sowie von den Abgaben, denen der aus anderenZollvereinsstaatenübergehende
Branntwein vertragsmäßigunterliegt, in densenigenTheilen des Norddeutschen
Bundes, in welchen der Bxagmxxxejnder im Artikel1. gedachtenBesteuerung
unterworfen ist, und in den nicht zum gedachtenBunde gehörigenTheilen des

uGroßherzogthumsHessen aufkommen, sollen in ihrem Bruttoertrage nach
Abzug:

a) der Rückerstattungenfür unrichtigeErhebungen,

b) der auf Gesetzenund allgemeinenVerwaltungsvorschriftenberuhenden
Steuervergütungenund Ermäßigungen,

c) von 15 Prozent für Erhebungs·und Verwaltungskosten
M67s
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zwischenden vertragendenTheilen nach dem Verhältnisseder Bevölkerungder

vorgedachtenTheile des NorddeutschenBundes und des GroßherzogthumsHessen
unter den NorddeutschenBund und das GroßherzogthuinHessendergestaltver-

theilt werden, daß der Betrag , welcher der Bevölkerungdes Großherzogthums
Hessen in den nicht zum NorddeutschenBunde gehörigenLandestheilen entspricht,
der GroßherzoglichHessischenRegierung ur Verfügunggestelltwird.

Der Stand der Bevölkerungwirddurch die im Zollverein von drei zu
drei Jahren stattfindendenZählungenfestgestellt

Artikel 7.

Die Vertheilung der gemeinschaftlichenEinnahmen wird durch den Aus-

schuß des Bundesrathes des Norddeutschen Bandes für das Rechnungswesen
bewirkt, welchemzu dein Zweckeauch aus den nicht zum Norddeutschen Bunde

gehörigenTheilen des GroßherzogthumsHessendie Erträge der gemeinschaftlichen
innahmen nach den Bestimmungendes Artikels 39. der Verfassung des Nord-

deutschenBundes anzuzeigensind.
«

Artikel 8.

Jn den nicht zum NorddeutschenBunde gehörigenTheilen des Großher-
zogthums Hessensoll, wenn demnäch im NorddeutschenBunde eine gemeinsame
Bundesgesetzebung für die innere esteuerun des Biers zu Stande kommen
wird, diese Besteuerunggleichzeitigmit ihrer Einführungin den zum Norddeut-
schen Bunde gehörigenTheil des Großherogthums Hessemgleichmäßigsowohl
in den Steuersätzen,den Erhebun s- und ontrolformen, als in den administra-
tiven Bestimmun en in Wirksam eit gesetzt werden. Von demselbenZeitpunkte
ab tritt hinsichtli des Biers eine Abgabengeiiieinschaftmit den in den Artikeln
6. und 7. wegen des Branntweins vereinbarten Maaßgabenein. Abänderungen
der die Besteuerungdes Biers betreffendenBestimmungen, welchekünftigin den

zum NorddeutschenBunde gehörigenTheilen des GroßherzogthumsHessen an-

geordnet werden möchten,sollen gleichzeitigund gleichmäßiauch in den nicht

zuixiNorddeutschen Bunde gehörigenGroßherzoglichHessischenLandestheilen
ein reten.

Artikel 9.

Sobald zwischendenjenigenTheilen des NorddeutschenBundes, zwischen
welchenwegen des Biers ein freier Verkehr besteht, und demjenigenTheile des

GroßherzogthumsHessen, welcher zum NorddeutschenBunde gehört, der freie
Verkehr mit Bier hergestelltwird, soll dieser auch zwischen den vorgedachten
Theilen des NorddeutschenBundes und den nicht dazu gehörien Theilen des

GroßherzogthumsHessen eintreten , der estalt, daß gegenseitig eim Uebergange
von Bier eine Abgabenerhebungoder ückver ütung nicht stattsindet. Gleich-
zeiti soll rücksichtlichder Einnahme von den b aben, welchenach Maaßgabe
der gollvereinigungsverträgevon demaus anderen Zollvereinsstaatenübergehenden
Bier erhobenwer en, eine Gemeinschaftzwischendem NorddeutschenBunde und
den dazu nicht gehörigenTheilen des GroßherzogthumsHessen eintreten. Die

in
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in die Gemeinschaftfallenden, aus der Erhebung dieserUebergangsabgabener-

wachsendenEinnahmen werden in ihrem Bruttoertrage nach Abzu der Rück-

erstattungen für unrichtigeErhebungen und eines Abzugs von 15 Zzwzentfür
Erhebungs- und Verwaltun»skostennach dem Maaßstabeder Bevölkerungin der
im Artikel 7. bezeichneten eise vertheilt.
Währendder Dauerdes vorgedachtenVerhältnisseskann in den nicht zum

NorddeutschenBunde«gehöxtgenTheilen des GroßherzogthumsHesseneine Herab-
setzungder Steuer für Bier nur insoweit eintreten , als dies auch in dem zum
NorddeutschenBunde gehortgenTheile des GroßherzogthumsHessengeschieht.

Artikel 10.

Der gegenwärtigeVertrag, welchermit der Ratisikation in Kraft tritt, soll
vorläusigbis zum 31. Dezember 1877. gültigfein und, wenn er nicht vor dem
1. Januar 1876. von einem oder dem anderen Theile gekündigtwird, auf 12

Jahre und so fort von 12 zu 12 Jahren als verlän ert angesehen werden. Er

foll alsbald zur Ratisikation der vertragenden Thei e vorgelegt und die Aus-

wechselungder Ratifikationssllrkundenbaldmöglichstin Berlin bewirkt werden.

So geschehenBerlin, den 9. April 1868.

Henning. Scheele. Ewald.

(L. s.) (L. s.) (L. s.)

Die Ratifikations - Urkunden des vorstehende-nVertrages sind zu Berlin
ausgewechseltworden.

(Nk. 144.)
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(Nk. 144.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
des NorddeutschenBandes den bisherigenPreußischenKonsul Johann Friedrich
Berger in Hammerfest zum Konsul des NorddeutschenBundes daselbst zu
ernennen geruht.

«

(Nr. -145.) Dem bisherigen KöniglichBelgischenKonsul Baron A. v.

Reinach und dem Bankier A. v. Reinach jun. zu Frankfurt a. M. ist Namens
· des NorddeutschenBundes das E equatur als KöniglichBelgischerGeneralkonsul

beziehungsweiseKöniglichBelgis er Vizekonsuldaselbstertheilt worden.

-

«

(Nk. 146.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
des NorddeutschenVundes den Grafen Hippolyt v. Bothmer zum Konsul
des NorddeutschenBundes in Trapezunt zu ernennen geruht.

(Nk. 147.) Seine Majestät der König von Preußenhabenim Namen
des NorddeutschenBundes den bisherigen PreußischenKonsul Emile Schytte
zu St. Valery zum Konsul des NorddeutschenBundes daselbstzu ernennen geruht.

C

(Nk. 148.) Dem errn Bugeaud, Duc d’Jsly, ist Namens des
NorddeutschenBandes das xequatur als KaiserlichFranzösischerKonsulin Stettin
ertheilt worden«

(Nk. 149.) Seine Majestätder König von Preußen haben im Namen
des NorddeutschenBundes den bisherigen PreußischenKonsul F. H. Vsolfs zu
Karlskrona zum Konsul des NorddeutschenBundes daselbst zu ernennen geruht.

(Nk. -150.)
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(Nk. 150.) Seine Majestätder König von Preußenhaben im Namen des

NorddeutschenBandes .

den HamburgischenKonsul John M. Kail zu King Georges Sound,
den Preußischenund HamburgischenKonsul Siegfried Franck zu

Sydney,
den HamburgischenKonsul Carlos Krämer-Malta zu Newcastle,
den Preußischenund MecklenburgischenKonsul Armand Theodore

Ranniger zu Brisbane und

den HamburgischenKonsul Ernst Louis Buchholz zu Auckland

zu Konsuln des NorddeutschenBundes zu ernennen geruht.

(Nk. 151.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen

des Norddeutschen Bandes den bisherigen PreußischenKonsul Ernst Wilhelm
Garbe zu Guayaquil zum Konsul des NorddeutschenBandes daselbst zu er-

nennen geruht.

(Nk. 152.) Seine Majestät der König von Preußenhaben im Namen

des NorddeutschenBundes den PreußischenKonsul Morttz August Herr-
mann zu Manila zum Konsul des NorddeutschenBundes zu ernennen geruht.

(Nx. 153.) Seine Majestätder König von Preußenhaben im Namen

des Norddeutschen Bundes .

den PreußischenGeneralkonsulLouis Will in Havana zum General-

konsul des NorddeutschenBundes, sowie
den BremischenKonsul Carl Wilhelm Schumann in San vJago,

- - - Ernst Rudolf Münder in Trinidad,
den HamburgischenKonsulCarl Rudolf August Kobbe in Matanzas

zu Konsuln des NorddeutschenBundes zu ernennen geruht.

(Nr. 154.) Seine Majestätder Königvon Preußenhaben im Namen des

NorddeutschenBundes

den Preußischen,Sächsischenund MecklenburgischenKonsul Gustav
Adolph Lübbers in Santander,

den Prenßischen,Bremischenund HamburgischenKonsulJosö Pastor
in Eorunna,

den
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den PreußischenKonsul Antoine Merry in Sevilla,
den Kaufmann Adolph Pries in Malaga,
den PreußischenKonsul Barth olomeus Spottorno in Carthagena,
densHamburgischenKonsul Alexander Harms en in Alicante,
den PreußischenKonsul Rafael Sanche z in Torreviöja,
den Bremischen Konsul Harald Johan Dahlander in Valencia,
den PreußischenKonsul August v. Müller in Tarragona,
den PreußischenVizekonsulund SächsischenKonsul H er m ann V o l l mar

in Barcelona,
den PreußischenKonsul J. Almirall in Palma (Insel Malorca),
den BremischenKonsul Celestino G. de Ventos o in Port Orotava

(Jnsel Teneriffa)
zu Konsuln des NorddeutschenBundes, und

den PreußischenVizekonsulHeinrich Diaz in Huelva,
den PreußischenBizekonsul Jean Colom in San Lucar de Barm-

meda und

den HamburgischenVizekonsulJuan A. Duarte in Algeciras
zu Vizekonsulndes NorddeutschenBundes zu ernennen geruht.

(N1-. 155.) Dem zum Generalkonsul für den NorddeutschenBund er-

nannten Konsulder RepublikLiberia in Hamburg, C. Go edelt, ist das Exequatur
zu dieser Ernennung im Namen des Bundes ertheilt worden.

Berichtigung.
In dem im 24. Stück des Bundesgesetzblattesfür 1868. sub Nr. 134.

abgedrucktenGesetzevom 4. Juli 1868., die privatrechtliche Stellung der Er-
werbs- und Wirthschaftsgenossenschaftenbetreffend, ist Seite 432. in der vor-

letztenZeile des Z. 66. statt »Z. 70.« zu setzen:Z. 72.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

visit-z gedrucktin der KonigtichenGeheimesOber-Hofbuchdkuckmi
(R. v. Deckerx


